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Forum der Konformitätsbewertungsstellen PED/SPV (CABF) 

CABF 

Zusammenhang 
mit der DGRL: 
Anhang I, 4.3 

CABF-Empfehlung 

Frage: Was muss eine zuständige Stelle bei der Bewertung des Qualitätssicherungssystems 
eines Werkstoffherstellers beachten? 

Antwort: Bei der Bewertung des Qualitätssicherungssystems muss die zuständige Stelle die 
Fähigkeit des Werkstoffherstellers bewerten, Werkstoffe zu produzieren, die durch das 
Qualitätssicherungszertifikat abgedeckt sind. 

Dies impliziert, dass für jeden Produktionsstandort, jeden Fertigungsprozess, jede 
Güteklasse, jeden Abmessungsbereich, jede Wärmebehandlungsbedingung usw. auf der 
Grundlage von Fertigungsdaten verifiziert werden muss, dass der Hersteller mit 
statistischer Sicherheit die Mindestanforderungen der im Anwendungsbereich des 
Qualitätssicherungszertifikat erfassten Spezifikationen erfüllt. 

Das Qualitätssicherungszertifikat muss mindestens Informationen zu Folgendem 
enthalten: Name des Herstellers, Fertigungsort, Werkstoffart, Produktform und Ablauf der 
Gültigkeit. 
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